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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 213-2010 
  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Federführende Stelle ist: SB Organisation

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Wolfen 29.09.2010    
Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

05.10.2010    

Haupt- und Finanzausschuss 07.10.2010    
Stadtrat 05.10.2010    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wolfen vom 
21.12.1999 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über den Dienst 
in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wolfen vom 21.12.1999 gemäß Anlage.      
 
  
 
Begründung: 
 
Gemäß Runderlass des Ministerium des Innern vom 17.12.2008 (MBl. LSA Nr. 47/2008 vom 29.12.2008) 
wird unter Punkt 6 auf die monatlichen Höchstsätze der Aufwandsentschädigung der Mitglieder der 
Feuerwehr und der Katastrophenschutzeinheit verwiesen.  
Im Zuge der Beschlussfassung zur 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die 
Entschädigung für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 
18.07.2007 wird § 6 Absatz 11 der Satzung über den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wolfen 
vom 21.12.1999 gestrichen.  
   
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
Runderlass des Ministerium des Innern vom 17.12.2008 

   
19.08.2010 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? 51/99 Satzung über den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wolfen 
vom 21.12.1999 
248/2007 1. Satzung zur Änderung der Satzung über den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Wolfen vom 21.12.1999  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) Einsparung jährlich 425 Euro 
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: 54210.40013 
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 213-2010 
 
Anlagen: 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wolfen vom 
21.12.1999 
  
 
 


